
3. Wer eine bevorzugte Behandlung auf Grund von Gebrechlichkeit oder 
Körperbehinderung beansprucht, hat hierüber eine ärztliche Bescheinigung 
beizubringen.

4. Alle deutschen Wohnungsbehörden haben ein zweckentsprechendes 
Verzeichnis aller Personen zu führen, die einen Antrag auf Wohnungs
zuteilung gestellt haben.

ARTIKEL X

Die deutschen Wohnungsbehörden haben del* Militärregierung und den 
deutschen übergeordneten Verwaltungsbehörden Berichte einzureichen. 
Termine und Form der Berichterstattung unterliegen den Vorschriften 
der Militärregierung bzw. der übergeordneten deutschen Verwaltungsbe
hörden. Diese Berichte haben die Art und Weise der Durchführung der 
Bestimmungen dieses ‘Gesetzes anzugeben und insbesondere aufzuzeigen, 
in welchem Ausmaße und auf welche Weise die in Artikel VIII nieder
gelegten Zuteilungsgrundsätze Anwendung finden.

#
* ARTIKEL XI

Die Militärregierung 'kann bestimmte Gemeinden oder gewisse Bezirke 
zu „Brennpunkten des Wohnungsbedarfs“ erklären. Liegt eine derartige 
Erklärung bezüglich einer' Gemeinde oder eines Bezirkes vor, so können 
die zuständigen deutschen Wohnungsbehörden alle erforderlichen Maß
nahmen treffen, um den Zuzug von Personen dorthin zu verhindern und 
die Abwanderung von Einwohnern, die für die Aufrechterhaltung des 
Wirtschaftslebens der Gemeinde oder des Bezirkes nicht erforderlich' sind, 
zu erleichtern.

ARTIKEL XII

Im Sinne dieses Gesetzes und aller Ausführungsbestimmungen und An
weisungen hierzu sind, falls sich nicht atis dem Zusammenhang etwas 
anderes ergibt, die folgenden Wörter und Ausdrücke folgendermaßen zu 
verstehen:

a) Der Ausdruck „Wohnraum“ umfaßt jeden Raum, der gegen Witte
rungseinflüsse geschützt ist, über hinreichende Beleuchtung, Luft- und * 
geregelte Wasserzufuhr verfügt und für welchen sanitäre Einrichtungen im 
notwendigen Ausmaß zugänglich sind. Er umfaßt nicht Badezimmer, Flure 
und Treppenhäuser, Küchen mit einem Flächenraum unter 10 qm und die 
ersten 10 qm größerer Küchen.

b) Das Wort „Wohnung“ bedeutet ein ganzes Wohnungsgebäude oder 
jeden Teil eines solchen, welcher jetzt einen selbständigen Miet- oder 
Untermietbesitz darstellt, oder früher einen solchen dargestellt hat, oder 
welcher jetzt als selbständige Einheit von dem Eigentümer bewohnt wird 
oder früher von ihm bewohnt wuirde.
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